








Stadtplanung 3.21 Kehl, den 16.10.2007 R/Bé 
 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 

zur 1. vereinfachten Änderung des  
Bebauungsplans „Konradshurst“ in Kehl -Goldscheuer  

 
 
 
Die bisher auf Flächen östlich der Haupterschließung und nördlich der Ost-West 
verlaufenden Stichstraße vorgesehene Anlage für generationsübergreifendes 
Wohnen benötigt mehr Fläche als ursprünglich vorgesehen, da gleichzeitig auch 
Einrichtungen zur Pflege geschaffen werden sollen. Außerdem soll die Anlage 
aufgelockert gestaltet werden; es sind 5 Gebäude geplant. Wegen des 
Flächenbedarfs sollen die Flächen nördlich und südlich der o.g. Stichstraße 
zusammen gelegt werden. Die Stichstraße entfällt somit. Sie hat keine 
Verkehrsfunktion mehr. Die Festsetzungen der nördlichen Fläche WA 4 wird auf die 
neue Gesamtfläche übertragen. Die bisherigen Festsetzungen WA 2 können somit 
entfallen. 
 
Gleichzeitig wird die straßenseitige Baugrenze um 1 m zurückversetzt, so dass ein 
Abstand von 4 m bis zur Straße entsteht. Damit soll das Anlegen privater Stellplätze 
(in Längsanordnung) ermöglicht werden, ohne zu nah an die Gebäudefassaden 
heranzukommen. 
 
Im Bereich der Teilfläche WA 4 war bisher an eine Reihenhausbebauung gedacht. 
Hier soll nunmehr eine Bebauung mit 3 Einzelhäusern ermöglicht werden. Daher 
werden hier folgende Änderungen vorgenommen: Die GFZ wird auf 0,6 
zurückgenommen, gleichzeitig die max. Bauhöhen den Festsetzungen im WA 2 
angepasst und die Begrenzung auf 2 WE pro Gebäude aus WA 2 übernommen. 
Dieses dient der Harmonisierung im Gebiet. 
 
Müllboxen werden nicht mehr benötigt. Statt dessen wird auf der Ostseite das 
Garagenbaufenster erweitert. Auf der Westseite entfällt das Garagenbaufenster 
zugunsten einer geringfügigen Ausdehnung des Baufensters und zur Anlegung einer 
öffentlichen Längsparkierung.  
 
Die Erschließung der Bebauung erfolgt auf der Nordseite. Zu diesem Zweck wird der 
hier im B-Plan vorgesehene Weg auf die Wohnwegbreite von 4,50 m aufgeweitet. 
 
Grundzüge der Planung sind nicht betroffen. Ebenso ist eine Betroffenheit von 
Nachbarn oder Trägern öffentlicher Belange oder anderen Behörden nicht zu 
erkennen. Zum Zeitpunkt der Änderung befinden sich alle Flächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans im Eigentum der Stadt. Die Änderung kann 
daher im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt werden. Somit ist 
ein Umweltbericht nicht erforderlich.  
 


